
 

 

 

Wohnungsvergabe – Antrag 

Aufnahme in die Vergabedatei 

 

Name  

 
Adresse 

 

 
 

 

 
E-Mail 

 
 

 

  

  Ich möchte via E-Mail laufend über die freien privaten Wohnungen informiert 
werden 

  

  

Bearbeitung:  

  

Dieses Feld wird 
von der Gemeinde 
ausgefüllt 

     Erstantrag am: _____________________________________________ 

 

     

 Änderung/Verlängerung:          Datum/Jahr___________   ___________ 
                           
                                                 Datum/Jahr___________   ___________ 
 
                                                  
 

 Wohnungsbedarf/Abmeldung: Datum/Jahr___________   ___________ 
 
 
 
 

      
 

         

  

    

    

Bitte unbedingt 
beachten 

    Für die Ermittlung des Primärbedarfs sind die Angabe der 
Sozialversicherungsnummer und der Dringlichkeitsgründe 
(Kinderzuwachs, Scheidung, Wohnungskündigung, Belästigung durch Lärm 
und Abgase, körperliche Beeinträchtigung, Hausstandsgründung, 
Wohnungsausstattung, Obdachlosigkeit, Entfernung zum Arbeitsort) sowie 
die Staatsbürgerschaft des Wohnungswerbers notwendig. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Angaben jedenfalls notwendig sind 
bzw. bei Fehlen einer dieser Angaben kein primärer Wohnungsbedarf 
festgestellt wird und auch zur Folge hat, dass die Wohnungswerbung nicht 
berücksichtigt werden kann. 

      



 



  



 
         
Pettenbach, am:________________________                            

       Unterschrift des/der Antragstellers/-in 

Wohnungsantrag/Begründung 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
ZUR BEACHTUNG!  

  
Alle Angaben sind vollständig und der Wahrheit entsprechend anzugeben. 
 
Sie verpflichten sich, der Marktgemeinde Pettenbach einen vorgenommenen Wohnungswechsel sofort zu melden.  

Im Sinne der Sorgfaltspflicht werden Gemeindebürger/-innen mit besonderen Wohnungsnotlagen und anderen 

berücksichtigungswürdigen Umständen bevorzugt behandelt.  

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der/die Antragsteller/-in nach einem Jahr telefonisch oder schriftlich um eine 

Verlängerung des Antrages auf der Marktgemeinde Pettenbach ersuchen muss. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird 

automatisch eine Löschung aus der Vergabedatei durchgeführt. Der Antrag wird ruhend gestellt, eine neue Reihung auf Basis 

der aktuellen Rückmeldungen vorgenommen.   

Durch die Vorgehensweise wird ein rascher Vergabeprozess gewährleistet und der Service am Bürger forciert.  

Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie die Richtlinien für die Vergabe von Gemeindewohnungen zur Kenntnis und werden als Bewerber in 

die Vergabedatei für ein Jahr aufgenommen. 

 

 

 

                                                                                    Unterschrift des/der Antragstellers/-in 

Einwilligung Datenschutz 

Ich willige ein, dass meine Daten laut ausgefülltem Formular zum Zweck der Wohnungsvergabe von der Marktgemeinde Pettenbach 

verarbeitet werden. 

Widerruf:  Diese Einwilligung kann jederzeit ohne  Angabe  von  Gründen persönlich bei der Marktgemeinde Pettenbach oder per 

E-Mail an gemeinde@pettenbach.ooe.gv.at widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 

bleibt vom Widerruf unberührt. 

Weiterführende Informationen zum Datenschutz sind auf www.pettenbach.at zu finden. 

Information zur jährlichen Erhebung der Wohnungsnachfrage gemäß Art. 13 f Datenschutz-Grundverordnung 

Zweck der Verarbeitung ist die Feststellung des Bedürfnisses der Bevölkerung nach für alle sozialen Schichten erschwinglichen 

Wohnungen (§ 1 Wohnungsnachfrage-Erhebungsverordnung). 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage des Oö. Statistikgesetzes und der Wohnungsnachfrage-Erhebungsverordnung. 

GBV/Gemeinde/Priv. Bauträger haben für statistische Zwecke die Daten der (aktuell angemeldeten und seit dem letzten Stichtag mit 

einer Wohnung versorgten) Wohnungswerber zu erheben und dem Amt der Oö. Landesregierung zu übermitteln. 

Nach den Art. 15 ff DSGVO besteht grundsätzlich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Widerspruch sowie in bestimmten Fällen auf Datenübertragbarkeit. Bitte beachten Sie, dass ein Widerspruch nicht zielführend ist, wenn 

die Datenverarbeitung aus zwingenden schutzwürdigen Gründen erforderlich ist. 
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